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TECHNISCHE BEREITSCHAFT
DER STADTWERKE
Sie erreichen uns am Wochenende oder
nach Dienstschluss, bei aktuellen Störungen
in der Strom- und Wasserversorgung hier:

TELEFON: 09324 - 30 4567

Kirchweih - Zu Gast beim Winzer
Freitag, 23. August bis Montag, 26. August 2024

Jedes Jahr am letzten vollen Augustwochenende verwandelt sich 
die historische Weinstadt in eine beschauliche Festmeile, wenn die 
Dettelbacher Gastgeber zur Kirchweih laden. Zahlreiche Weingüter 
öffnen Ihre Höfe und laden zum geselligen Schöppeln, Schlemmen 
und Tanzen ein. Frei nach dem Motto „Zu Gast beim Winzer“ dreht 
sich das gesamte Wochenende um den Dettelbacher Wein und alles 
was dazu gehört: Genuss, Musik und gemütliches Ambiente.

Mehr Informationen und das Programm zur Kirchweih Dettelbach � n-
den Sie auf www.dettelbach-entdecken.de

Information der Stadtverwaltung

Kurzbericht aus der Stadtratssitzung vom 01.07.2024
Anwesend: 16 Mitglieder des Stadtrates
Entschuldigt: S. Hannweber, C. Graber, C. Maag, H. 
Holzapfel, M. Niedner, R. Schimmer

Rahmenplan Mainufer - Neugestaltung der „Anlagen“ inkl. Er-
schließung und Erweiterung der Parkplätze

Der Rahmenplan „Mainufer“ stellt ein langfristiges Entwicklungsziel 
dar, dass das Mainufer von der Kläranlage bis zum Wohnmobilstell-
platz umfasst und zugleich die Mainlände besser und barrierefrei mit 
der Altstadt verbinden soll. Ein Teilprojekt in diesem Rahmenplan ist 
die Umgestaltung der Anlagen und auch die Erweiterung der Parkplät-
ze zwischen Stadtmauer und Staatsstraße, die langfristig mit einer 
Unterführung durch die Staatsstraße das Eingangstor von Main in die 
Altstadt darstellen. 

In der Sitzung am 01.07.2024 galt es zu klären, wie der Parkplatz, 
der nun um die angrenzenden drei Flurstücke Richtung Osten erwei-
tert wird, für den Verkehr erschlossen werden soll. Das beauftragte 
Büro arc.grün landschaftsarchitekten.stadtplaner.gmbh, Kitzingen hat 
verschiedene Varianten vorgestellt. Der Stadtrat hat nach Beratung 
letztlich einstimmig für den Vorschlag von Stadtratsmitglied Raimund 
Sauer gestimmt. Der Parkplatz soll künftig weiter von Westen über das 
Maintor (am Bach) an- und abgefahren werden. Zusätzlich soll das Pla-
nungsbüro eine zusätzliche Zufahrt von der Bamberger Straße planen. 
Diese zusätzliche Zufahrt soll aber als zweiter Bauabschnitt geplant 
und nicht sofort umgesetzt werden. Erst soll nach Erweiterung des 
Parkplatzes das Verkehrsaufkommen und der Ablauf beobachtet wer-
den. Stadtrat Marcel Hannweber regte noch an, am östlichen Ende des 
Parkplatzes eine Wendemöglichkeit zu schaffen. Auch dieser Vorschlag 
wird vom Planungsbüro aufgenommen. 

Angebot des E-Carsharings in Dettelbach wieder eingestellt

In der Sitzung des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses am 
08.02.2021 wurde dem Vertrag zur Bereitstellung von E-Carsharing 
Fahrzeugen, zwischen der Stadt Dettelbach und der Fa. book-n-drive 
mobilitätssysteme GmbH, zugestimmt. Die monatlichen Kosten in Höhe 
von 743,- € (brutto) wurden durch die Stadt Dettelbach, die N-Ergie 
und die LKW Kitzingen getragen. Jede Nutzung verringerte diesen Be-
trag für die Kostenträger. Da nach der 3-jährigen Testphase die Aus-
lastung mit 4,45 % äußerst gering war und die Wirtschaftlichkeit nicht 
gegeben ist, wurde einvernehmlich beschlossen, das E-Carsharing-Pro-
jekt zum Ende des Monats Juli zu beenden.

Betriebsvereinbarung und De� zitübernahme mit dem Kindergarten 
Bibergau-Effeldorf

Der Kindergartenverein Bibergau-Effeldorf hat am 13. Mai 2024 die 
Jahresrechnung 2023 und den Haushaltsplan 2024 für den Kindergar-
ten Schwalbennest vorgelegt. 

Die Jahresrechnung 2023 des Kindergartens Schwalbennest schließt er-
freulicherweise mit einem Überschuss in Höhe von 62.744,69 € (Plan 
10.450,00 €) ab. Dies ist im Ergebnis auf die Erweiterung von bisher 2 
auf neu 4 Gruppen, der damit gestiegenen Kinderzahlen und Fördermit-
tel sowie auf die Anpassung der Elternbeiträge zum 01.09.2023 zurück-
zuführen. Der Haushaltplan 2024 sieht jedoch größere Herausforderun-
gen und schließt mit einer Unterdeckung in Höhe von -42.839,11 € ab. 
Dies ist ergibt sich aus der allgemeinen Steigerung der Personalkosten 
(wie Tariferhöhungen, In� ationsprämie, Sozial- und Erziehungsdienst-
zulage) und Betriebskostensteigerungen. Mit rund 73 Kindern ist der 
Kindergarten nahezu ausgelastet. Der Betreuungsschlüssel liegt bei 
10, 4 Kindern. Der Stadtrat stimmt dem vorgelegten Haushaltsplan 
einstimmig zu. 

Betriebsvereinbarung und De� zitübernahme mit dem Kindergarten 
Euerfeld

Der Kindergartenverein Geschw.Scheller śche Stiftung hat die Jahres-
rechnung 2023 und den Haushaltsplan 2024 für die Kindertagesstätte 
Wichtelland Euerfeld vorgelegt. Die Jahresrechnung 2023 schließt mit 
einem Überschuss in Höhe von 18.166,29 € (Plan -52.565,00 €) ab. Dies 
ist zurückzuführen auf die Anpassung der Elternbeiträge und einer Er-
stattung für eine Einzelintegration. 

Der Haushaltsplan 2024 schließt mit einer Unterdeckung in Höhe von 
-49.596,00 € ab. Auch hier liegt das erwartete De� zit begründet in der 
allgemeinen Steigerung der Personalkosten (wie Tariferhöhungen, In-
� ationsprämie, Sozial- und Erziehungsdienstzulage) und Betriebskos-
tensteigerungen. Mit rund 26 Kindern liegt der Betreuungsschlüssel bei 
10,13 Kindern. Die Kindergartenbeiträge wurden gemäß Stadtratsbe-
schluss vom 19.06.2023 zum 01.10.2023 angehoben und auf das durch-
schnittliche Niveau der Kitas im Gemeindegebiet angeglichen. Auch für 
die Euerfelder Einrichtung gab es einen einstimmigen Beschluss für die 
vorgelegte Haushaltsplanung.

Betriebsvereinbarung und De� zitübernahme mit dem Kindergarten 
Mainsondheim

Und auch der Johannes-Zweig-Verein e.V. aus Mainsondheim hat die 
Jahresrechnung 2023 und den Haushaltsplan 2024 vorgelegt. Die Jah-
resrechnung 2023 schließt mit einem De� zit in Höhe von -44.508,66 € 
(Plan -30.380,14 €) ab und soll im Rahmen der De� zitvereinbarung von 
der Stadt Dettelbach gedeckt werden. Die Mehrausgaben begründen 
sich in den gesteigerten Personalkosten (wie Tariferhöhungen, In� ati-
onsprämie, Sozial und Erziehungsdienstzulage). Im Haushaltsplan 2024 
der Stadt Dettelbach sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 150.000 € 
für mögliche De� zitausgleichszahlungen vorhanden. 

Der Haushaltsplan 2024 für die Kindertagesstätte Mainsondheim 
schließt mit einer Unterdeckung in Höhe von -5.508,16 € ab. Die Aus-
gaben (Personalkosten und sonstige Ausgaben) sind im Vergleich zum 
Haushaltsjahr 2023 nahezu unverändert. Insgesamt wird mit höheren 
Fördermitteln gerechnet, so dass insgesamt von einem deutlich nied-
rigeren De� zit ausgegangen wird. Mit 31,9 Kindern liegt der Betreu-
ungsschlüssel bei 8,6 Kindern. Der Stadtrat stimmte einstimmig für 
die Übernahme des De� zits aus dem Jahr 2023 und genehmigte den 
Haushaltsplan für 2024.

Anträge auf Wasserentnahmen

Bei Anträgen auf Grundwasserentnahmen wird die Stadt Dettelbach als 

Kirchweih - Zu Gast beim Winzer
Zusätzlichen Fährverbindung der Mainfähre Dettelbach – Mainsondheim
Samstag, den 24.08.2024:         18:00 Uhr bis 24:00 Uhr
Sonntag, den 25.08.2024:         11:30 Uhr bis 22:00 Uhr
Letzte Überfahrt ist 15 Minuten vor Betriebsende!
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen das Team der Stadtwerke gerne 
unter der Telefonnummer 09324 304 150 und die Mainfähre unter der 
Telefonnummer 0171 979 22 96 zur Verfügung.

Wir wünschen eine gute Überfahrt.
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Träger öffentlicher Belange beteiligt und könnte fachlich und sachlich 
begründete Einwände erheben. Die fachliche Beurteilung, die wiede-
rum Hauptgrundlage für den Genehmigungsbescheid durch das Land-
ratsamt Kitzingen ist, trifft das zuständige Wasserwirtschaftsamt. In 
dieser Sitzung lagen drei beantragte Entnahmen zur Stellungnahme 
vor. Zum Einen bestand bereits eine wasserrechtliche Erlaubnis aus 
dem Jahr 1990. Diese soll um einer ein jährliche tatsächliche Entnah-
memenge von max. 38.000 m³ verlängert werden. Das Wasser, das aus 
dem Baggersee entnommen werden soll, wird zur Sand- und Kieswäsche 
benötigt. Eine positive Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes 
zum Antrag lag vor. Belange der Stadt Dettelbach zur geplanten Ent-
nahme aus dem Baggersee hinsichtlich eines möglichen Anschluss- und 
Benutzungszwangs, einer quantitativen oder qualitativen Auswirkung 
auf den gemeindlichen Trinkwasserbrunnen, hinsichtlich einer Lei-
tungsverlegung über gemeindliche Flächen und Wege, und der kommu-
nalen Planungshoheit sind nicht berührt. Der Stadtrat beschloss daher 
mit 14:2 Stimmen keine Einwände zu erheben. 

Bei einem weiteren Antrag geht es um eine Grundwasserentnahme von 
jährlich 75.000 m³ zur Brauchwasserversorgung der Baustoffproduktion 
genutzt werden. Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg wurde zum 
Antrag gehört und stimmte diesem zu. Auch hier waren keine Belange 
der Stadt Dettelbach berührt, die Einwände begründen würden. Der 
Beschluss des Stadtrates auf Einwände zu verzichten wurde mit vier 
Gegenstimmen gefasst. Der dritte Antrag zur Grundwasserentnahme 
von 5000 m³ jährlich zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen, 
der privaten Gartenbewässerung, der Reinigung des landwirtschaftli-
chen Hofbetriebs, dem P�anzenschutz und dem Tränken von Vieh (2 
Pferde) wurde vertagt, da das Gremium detailliertere Informationen 
zum Antrag wünschte. Eine positive Stellungnahme des Wasserwirt-
schaftsamtes lag bereits vor. 

Bekanntgaben von in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse

Hiermit werden die folgenden, in nichtöffentlicher Sitzung des Stadt-
rates am 03.06.2024 gefassten Beschlüsse gemäß § 20 Abs. 3 GeschO 
öffentlich bekanntgegeben, weil die Gründe für die Geheimhaltung 
weggefallen sind. Vergabe des Radwegeneubaus zwischen Effeldorf 
und Dettelbach-Bahnhof an die Firma Trend-Bau Gmbh & Co. KG aus 
Röttingen (wirtschaftlichster Bieter). Auftragssumme brutto lautet 
633.689,26 €. 

Kurzbericht: Manuel Herrlein, Verwaltungsamtsrat
Weitere Informationen zu den Stadtrats- und Ausschusssitzungen:
Sie möchten das vollständige Protokoll der letzten Stadtrats- oder 
Ausschusssitzungen lesen?
Oder Sie sind auf der Suche nach den Sitzungsterminen?
Alle vollständigen Protokolle �nden Sie unter:
www.dettelbach.de  Politik & Verwaltung  Sitzungstermine & 
Protokolle.
In der App unter Bürgerservice  Sitzungs-
kalender
Über diesen QR-Code gelangen Sie auch direkt 
zu unserem Ratsinformationssystem.
(Einfach mit entsprechender App oder der 
Handykamera auf den QR-Code zielen)  

Stadt Dettelbach

Die Stadt Dettelbach verpachtet ein Teilstück aus Fl.Nr.291 der 
Gem. Mainsondheim als Holzplatz.

Schriftliche Anmeldung bitte bis zum 06.08.2024 bei der Stadtver-
waltung Dettelbach abzugeben.

Email: bautechnik@dettelbach.de

Auskunft erteilt Frau Schöderlein, Tel. 09324/304-149

Nachrichten aus dem Standesamt 
Eheschließung am 25.07.2024
Daniel Bernhard Rappert und
Melanie Rappert, geb. Seis

wh. Kühngasse 4, 97337 Dettelbach
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Förderung der Vereine und Verbände durch die
Stadt Dettelbach
Die Vereine von Dettelbach und den Ortsteilen sind wesentliche Bau-
steine für ein attraktives gesellschaftliches Geschehen. Sie ermögli-
chen eine Vielfalt an Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten, sowie die 
soziale Einbindung in die örtliche Gemeinschaft. Daher unterstützt 
die Stadt Dettelbach die wertvolle Arbeit, gemäß der städt. Förder-
richtlinien.

Folgende Bereiche werden gefördert:

• aktive und betreute Jugendarbeit von Vereinen

• Unterhalt von eigenen Übungsstätten von Vereinen

• Investitionen von Vereinen

• Rettungsdienste

• Musikkapellen bei städt. Anlässen

• Dirigentenstunden von Musikvereinen

• Seniorenarbeit

• soziale Verbände

Bitte beachten Sie, dass die freiwillige Förderung nur auf schrift-
lichen Antrag gewährt werden können.

Die Förderrichtlinien und nähere Informationen � nden Sie auf der 
Homepage www.dettelbach.de (Rubrik: Bürgerservice – Kommu-
nale Förderprogramme – Förderung von Vereinen). Bitte verwenden 
Sie die entsprechenden Antragsformulare. Den ausgefüllten und 
unterschriebenen Antrag (mit Anlagen) senden Sie bitte per E-Mail 
oder postalisch bis spätestens 01.10.2024 an die Stadt Dettelbach. 
Maßgeblich ist die gemeldete Anzahl der aktiven Mitglieder zum 
Stichtag. Später eingehende Anträge können nicht berücksichtigt 
werden. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Kontaktdaten:

Frau Isenheim, Tel. 09324/304-121

E-Mail: kaemmerei@dettelbach.de

Informativ: Zudem werden den Vereinen und Verbänden auch die Nut-
zung des Bürgerbusses (gem. Nutzungsregelung), sowie kostenfreie 
Veröffentlichungen im Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Dettel-
bach (pro Veranstaltung eine Anzeige, 50 mm, 1-spaltig) angeboten.

Kurzbericht aus der Stadtratssitzung vom 22.07.2024
Anwesend: 18 Mitglieder des Stadtrates
Entschuldigt: S. Hannweber, C. Maag, E.-M. Stöcklein

Meilenstein für Stadtentwicklung | Planungen für das Großpro-
jekt Markthaus schreiten voran

Die Stadtratsmitglieder waren sich einig, dass das Mammutprojekt 
„Markthaus“ in Verbindung mit dem Bachhaus (ehem. NKD) einen 
wichtigen Schritt für die Entwicklung und Wiederbelebung der Det-
telbacher Innenstadt bedeutet. Das Projekt, das von Bürgermeister 
Matthias Bielek aufgrund des schon so langen Leerstandes und des 
aktuellen Zustandes als „freiwillige P� ichtaufgabe“ bezeichnet wur-
de, muss, wie Herr Alexander Zeller von der Regierung von Unter-
franken formulierte, als wichtiger Baustein im Gesamtgefüge des 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (INSEK) gesehen werden. 
Die Partie am Bach und der Marktplatz als Kernelemente der Dettel-
bacher Altstadt sollen künftig durch den Komplex Markt-/Bachhaus 
mit klassischem Bürgerhaus, Gastronomie und Co-Working Spaces 
miteinander verbunden werden.

Nachdem Architekt Friedrich Staib den aktuellen Planungsstand 
mit Kostenschätzung von insgesamt rund 9,2 Mio. Euro vorgestellt 
hatte, erläuterte Alexander Zeller die Fördermöglichkeiten der Städ-
tebauförderung durch die Regierung von Unterfranken. Mit Unter-
stützung der Regierung und unter anderem durch den Erlass einer 
Erhaltungssatzung für die Altstadt konnte in den letzten zwei Jahren 
ein erhöhter Fördersatz von 80 % (statt bislang 60 %) für Dettel-
bach erreicht werden. 80 % der förderfähigen Kosten entsprechen 
bei diesem Projekt rund 6,3 Millionen Euro. Abzüglich der erwarteten 
Mieteinnahmen bleibt ein Eigenanteil für die Stadt Dettelbach von 
rund 1,9 Millionen Euro.

„Schwer begeistert“, gab sich Stadtratsmitglied Ralph Peckmann und 
Stadtratsmitglied Raimund Sauer rief zum „zupacken und weiterma-
chen“ auf. Entsprechend einheitlich vielen dann auch die Beschlüsse 
aus, mit welchen das Gremium die Entwurfsplanung des Architektur-
büros Staib billigte, die Weiterbeauftragung der Fachplaner und dem 
damit einhergehenden VgV-Verfahren (europaweite Ausschreibung) 
für die Fachplaner „HLS“ Heizung / Lüftung / Sanitär zustimmte.

Entwurf Markthaus, Ansicht von Osten (Architekturbüro Friedrich Staib).

Digitale Einreichung von Bauantragsunterlagen
Seit dem 1. August 2024 sollen Bauanträge im Landkreis Kitzingen 
über den Antragsassistenten des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wohnen, Bau und Verkehr digital eingereicht werden. Vorerst besteht 
die Möglichkeit, die Bauanträge weiterhin in Papierform abzuge-
ben. Nahezu alle Anträge (auch die in schriftlicher Form) sind  dem 
01.08.2024 allerdings nicht mehr bei der jeweiligen Gemeinde, 
sondern beim Landratsamt direkt einzureichen. Nähere Informatio-
nen folgen auf der Homepage des Landratsamtes Kitzingen unter
www.kitzingen.de.

NACHRUF
In Trauer nimmt die Stadt Dettelbach Abschied von

Herrn Ernst Öhrlein

Als Mitglied des Dettelbacher Stadtrates war
Ernst Öhrlein von 1972 bis 1978

kommunalpolitisch für die Belange der Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Dettelbach tätig.

Mit großem Dank für sein
kommunalpolitisches Engagement werden wir
ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

STADT DETTELBACH
Matthias Bielek

Erster Bürgermeister
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Neufestsetzung Mietgebühren für Historisches Rathaus und 
Maintalhalle ab 1. September 2024

Bei der Vermietung der Maintalhalle sowie des Historischen Rathau-
ses für Veranstaltungen liegt der Kostendeckungsgrad für das Histo-
rische Rathaus bei 42 % und im Falle der Maintalhalle sogar bei nur 
31 %. Die Gebühren wurden vor zehn Jahre das letzte Mal kalkuliert 
und angepasst. Aus diesen Gründen war es notwendig, die Nutzungs-
gebühren für diese beiden Objekte anzupassen und zum 01.09.2024 
zu erhöhen. Einig waren sich die Stadtratsmitglieder darin, für Ver-
eine aus dem Gemeindegebiet Dettelbach, die eine Satzung besitzen, 
vergünstigte Mietgebühren festzusetzen. 

Die vollständigen Nutzungsentgelte im Detail �nden Sie unter www.
dettelbach.de.

Erweiterung Kindertageseinrichtung „Wichtelland“ Euerfeld

In seiner Sitzung am 15. April 2024 hatte der Stadtrat bereits der 
Erhöhung der kommunalen Unterstützung für die Erweiterung der 
Kindertageseinrichtung „Wichtelland“ in Euerfeld mit Kosten von 
329.780 Euro auf maximal 175.000 Euro zugestimmt. Nun wurden 
die Bauunterlagen durch die Regierung von Unterfranken geprüft 
und eine Förderung von rund 120.000 Euro in Aussicht gestellt. 
Die Katholische Kirchenstiftung beteiligt sich als Bauherr und Ob-
jekteigentümer mit 12.000 Euro. Somit ergibt sich für die geplante 
Maßnahme eine Deckungslücke von 22.780 Euro. Die Bedingung der 
Regierung von Unterfranken für die Förderung und die Freigabe des 
Maßnahmenbeginns ist, die Finanzierung gesichert vorzulegen. Der 
Stadtrat beschloss daraufhin, das restliche De�zit abzusichern, äu-
ßerte aber über die Fraktionen hinweg die klare Erwartungshaltung, 
dass auch die Objekteigentümerin, die durch die Investition von der 
Wertsteigerung pro�tiert, ihre �nanzielle Beteiligung überdenkt und 
anpasst. 

Ein sehr positives Signal konnte der Trägerverein des Kindergartens 
senden. Hier wurden in kurzer Zeit Spenden gesammelt und das Kin-
dergartenfest dem Projekt gewidmet wodurch rund 7.000 € beige-
steuert werden. 

Mittagsbetreuung | Anpassung der Entgelte

In den letzten Jahren erfährt die Mittagsbetreuung an der Rudolf-
von-Scherenberg Schule immer größeren Zuspruch. Waren es im Jahr 
2020 noch knapp 30 Kinder in der Betreuung sind es aktuell rund 
150. Durch zuletzt gestiegene Kosten für unter anderem Energie oder 
Personal (Tariferhöhung) mussten die Beiträge neu kalkuliert wer-
den. So ergab sich bei der Einnahmen- und Ausgabenaufstellung der 
Mittagsbetreuung und des Mittagessens für das Schuljahr 2022/23 
ein Fehlbetrag von rund 134.000 Euro. Der Stadtrat hat nun mit 16:2 
Stimmen beschlossen, die Entgelte für die Mittagsbetreuung zum 1. 
September 2024 um knapp 20 % zu erhöhen. Bei einer 5-Tage-Be-
treuung bedeutet das (ohne Mittagessen) eine Erhöhung von 60,00 € 
auf 72,00 € pro Monat. Einstimmig einig war sich das Gremium dann 
darin, ab dem Schuljahr 2025/26 bis zum Schuljahr 2027/28 die Ent-
gelte um jeweils 10% zu steigern. So sollen die Jahresfehlbeträge 
reduziert werden. 

Mehr PV auf städtischen Dach�ächen – Antrag der Rot-Grün Frak-
tion

Das Gremium stimmte mit 15:3 Stimmen einem Antrag der SPD und 
Grünen Fraktion zu, wodurch die Verwaltung beauftragt wird, weiter 
zu prüfen, auf welchen städtischen Dach�ächen PV-Anlagen errich-
tet werden könnten. Sollte aus wirtschaftlicher und bautechnischer 
Sicht nichts im Wege stehen, wird die Verwaltung in ihrem Verfü-
gungsspielraum ermächtigt, die jeweiligen Dach�ächen mit entspre-
chenden PV-Anlagen auszustatten. Die Abteilung Hochbau konnte 
hierzu berichten, dass die Prüfung bereits stattgefunden habe und 
auch Anlagen schon gebaut (Kindergarten Bibergau-Effeldorf) und 
in Planung für eine kurzfristige Umsetzung sind (Sanierung FW-Haus 
Bibergau, alter Bauhof Dettelbach Neuseser Straße, neuer Bauhof 
ehem. Frankenhalle).

Kurzbericht: Julia Müller-Halbleib, Verwaltungsfachkraft

Weitere Informationen zu den Stadtrats- und Ausschusssitzungen:

Sie möchten das vollständige Protokoll der  letzten Stadtrats- 
oder Ausschusssitzungen lesen? 

Oder Sie sind auf der Suche nach den Sitzungsterminen? 

Alle vollständigen Protokolle �nden Sie unter:

• www.dettelbach.de  Politik & Verwaltung  Sitzungstermine 
& Protokolle.

• In der App unter Bürgerservice  
Sitzungskalender

• Über diesen QR-Code gelangen Sie auch 
direkt zu unserem Ratsinformationssys-
tem. 

(Einfach mit entsprechender App oder der 
Handykamera auf den QR-Code zielen)

Flurneuordnung Nordheim am Main 5
Gemeinde Nordheim a.Main, Landkreis Kitzingen
Gz. LD-B – A 7566 - 2607
Ausführungsanordnung

Im Verfahren Nordheim a. Main 5 wird die Ausführung des Flurbe-
reinigungsplanes angeordnet. Der neue Rechtszustand tritt mit dem 
12.11.2024 an die Stelle des bisherigen Rechtszustands.

Die Änderungen der Gemeindegrenzen treten am 01.01.2025 in Kraft.

Die sofortige Vollziehung wird angeordnet, mit der Folge, dass Wider-
sprüche und Anfechtungsklagen keine aufschiebende Wirkung haben.

Gründe

Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteiligten in gesetzlich vor-
geschriebener Weise bekannt gegeben.

Der Flurbereinigungsplan ist unanfechtbar. Seine Ausführung konnte 
daher angeordnet werden (§ 61 Flurbereinigungsgesetz –FlurbG–).

Die sofortige Vollziehung der Ausführungsanordnung wird angeord-
net, damit aus einem längeren Aufschub der Ausführung des Flur-
bereinigungsplanes den Beteiligten auf dem Gebiet des Grundstücks-
verkehrs keine erheblichen Nachteile erwachsen (§ 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach dem 
ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch beim

Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken

Zeller Straße 40, 97082 Würzburg

(Postanschrift: Postfach 55 40, 97005 Würzburg)

eingelegt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form 
möglich. Die Einlegung eines Widerspruchs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Überleitungsbestimmungen

Der Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstücke 
gingen am 16.04.2021 über. Die alten Grundstücke sind entspre-
chend zu räumen.

Wird der Besitz nicht termingemäß aufgegeben, so kann der Besitz-
übergang mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden (§ 137 FlurbG).

Obstbäume, Beerensträucher, Reb- und Hopfenstöcke, Bodenalter-
tümer, Kulturdenkmale sowie Bäume, Sträucher und Hecken, deren 
Erhaltung aus Gründen des Landschafts-, Natur- oder Vogelschutzes, 
der Landschaftsp�ege oder anderer landeskultureller Belange gebo-
ten ist, haben die neuen Eigentümer zu übernehmen.
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Im Flurbereinigungsgebiet be�ndliche Leitungsmasten sowie ober- 
und unterirdische Leitungen (insbesondere öffentliche Ver- und 
Entsorgungs-anlagen, Energieversorgungsanlagen und Anlagen der 
Deutschen Tele-kom AG) sind auch von den neuen Eigentümern ent-
sprechend den von ihren Besitzvorgängern eingegangenen Verp�ich-
tungen zu dulden.

Hinweise

Der Nießbraucher hat einen angemessenen Teil der dem Eigentümer 
zur Last fallenden Beiträge (§ 19 FlurbG) zu leisten und dem Eigen-
tümer die übrigen Beiträge vom Zahlungstage ab zu einem ange-
mes-senen Zinssatz zu verzinsen. Entsprechend ist eine Ausgleichs-
zahlung zu verzinsen, die der Eigentümer für eine dem Nießbrauch 
unterliegende Mehrzuteilung von Land zu leisten hat (§ 69 FlurbG).

Bei Pachtverhältnissen ist ein Wertunterschied zwischen dem al-
ten und dem neuen Pachtbesitz durch Erhöhung oder Minderung des 
Pachtzinses oder in anderer Weise auszugleichen. Wird der Pachtbesitz 
durch die Flurbereinigung so erheblich geändert, dass dem Pächter die 
Bewirtschaftung wesentlich erschwert wird, so ist das Pachtverhältnis 
zum Ende des bei Erlass der Ausführungsanordnung laufenden oder 
des darauffolgenden ersten Pachtjahres aufzulösen. Die Vertragsteile 
können eine abweichende Regelung treffen (§ 70 FlurbG).

Über die Leistungen des Nießbrauchers sowie den Ausgleich und die 
Au�ösung von Pachtverhältnissen entscheidet der Vorstand der Teil-
nehmergemeinschaft. Die Entscheidung ergeht nur auf Antrag. Im 
Falle der Au�ösung des Pachtverhältnisses ist nur der Pächter an-
tragsberechtigt. Die Anträge sind spätestens drei Monate nach Erlass 
der Ausführungsanordnung beim Vorstand der Teilnehmergemein-
schaft zu stellen (§ 71 FlurbG, Art. 2 Abs. 1 AGFlurbG).

Diese Anordnung sowie die Bestandskarte, die den Stand der Flurkar-
te bei Eintritt des neuen Rechtszustandes darstellt, können inner-
halb von vier Monaten ab dem 01.10.2024 auch auf der 
Internetseite des Amtes für Ländliche Entwicklung 
Unterfranken auf der Seite Projekte in Unterfranken 
unter „Öffentliche Bekanntmachungen - Verwaltungs-
akte in Flurneuordnungen und Dorferneuerungen“ 
eingesehen werden.

(https://www.ale-unterfranken.bayern.de/108554/
index.php)

Würzburg, 16.07.2024

gez. Johannes Krüger

Ltd. Baudirektor

Dorferneuerung Stadtschwarzach 2
Markt Schwarzach a.Main, Landkreis Kitzingen
Ausführungsanordnung

Im Verfahren Stadtschwarzach 2 wird die Ausführung des Flurberei-
nigungsplanes angeordnet. Der neue Rechtszustand tritt mit dem 
01.01.2025 an die Stelle des bisherigen Rechtszustands.

Die sofortige Vollziehung wird angeordnet, mit der Folge, dass Wider-
sprüche und Anfechtungsklagen keine aufschiebende Wirkung haben.

Gründe

Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteiligten in gesetzlich vor-
geschriebener Weise bekannt gegeben.

Der Flurbereinigungsplan ist unanfechtbar. Seine Ausführung konnte 
daher angeordnet werden (§ 61 Flurbereinigungsgesetz –FlurbG–).

Die sofortige Vollziehung der Ausführungsanordnung wird angeord-
net, damit aus einem längeren Aufschub der Ausführung des Flur-
bereinigungsplanes den Beteiligten auf dem Gebiet des Grundstücks-
verkehrs keine erheblichen Nachteile erwachsen (§ 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach dem 
ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch beim

Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken

Zeller Straße 40, 97082 Würzburg

(Postanschrift: Postfach 55 40, 97005 Würzburg)

eingelegt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form 
möglich. Die Einlegung eines Widerspruchs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Diese Anordnung sowie die Bestandskarte, die den 
Stand der Flurkarte bei Eintritt des neuen Rechtszu-
standes darstellt, kön-nen innerhalb von vier Mona-
ten ab dem 05.08.2024 auch auf der Internetseite des 
Amtes für Ländliche Entwicklung Unterfranken auf der 
Seite Projekte in Unterfranken unter „Öffentliche Be-
kanntmachungen in Flurneuordnungen und Dorferneuerungen“ ein-
gesehen werden.

(https://www.ale-unterfranken.bayern.de/108554/index.php)

Hinweis

Förderanträge für private Maßnahmen in der Dorferneuerung und die 
Förderung von Kleinstunternehmen können längstens bis zum Ein-
tritt des neuen Rechtszustandes, das ist der Ablauf des 01.01.2025, 
beim Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, Zeller Straße 40, 
97082 Würzburg gestellt werden.

Würzburg, 19.07.2024
gez. Johannes Krüger
Abteilungsleiter 

Achtsam beim Wocheneinkauf
Achten Sie beim Einkaufen auf regionale Produkte und fördern Sie 
den sparsamen Umgang mit Wasser in der Landwirtschaft. Import-
waren wie beispielsweise Baumwolle, Kakao, Kaffee und exotische 
Früchte sowie zahlreiche Rohstoffe kommen häu�g aus trockenen 
Regionen und sind in der Herstellung sehr wasserintensiv. Vor allem 
in trockeneren Regionen führen die Anbaumethoden mit hohem Was-
serverbrauch zum Absinken des Grundwasserspiegels, was Bodenero-
sion und Deserti�kation zur Folge hat. Beispielsweise werden für 
1 kg Importtomaten ca. 40 Liter Wasser, für eine Banane etwa 160 
Liter und für 1 kg Avocados bereits 1.000 Liter verbraucht.
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Stadtwerke Dettelbach und LKW Kitzingen gehen ge-
meinsamen Weg
Energieversorgung soll langfristig, zukunftsfähig und vor allem re-
gional sichergestellt werden.

Die beiden regionalen Energieversorger Stadtwerke Dettelbach und 
LKW Kitzingen haben für die Sparte „Strom“ einen Kooperationsver-
trag unterzeichnet. Mit Wirkung zum 01.08.2024 wird die LKW Kit-
zingen für das Stromnetzgebiet der Gemarkung Dettelbach (Ortsteile 
ausgenommen) die technische Betriebsführung übernehmen. Dies 
umfasst allgemeine Aufgaben, die Erneuerung und Erweiterung (Pla-
nung und Bau) der Stromversorgungsanlagen und die Durchführung 
des laufenden technischen Betriebs (Wartung und Instandsetzung) 
inklusive des 24/7 Bereitschaftsdienstes.

Bürgermeister Matthias Bielek blickt voller Vorfreude auf die engere 
Zusammenarbeit mit den Nachbarn aus Kitzingen: „Wir beide wollen 
die Energieversorgung und den Kundenservice regional vor der Haus-
türe sicherstellen. Gesetzliche Anforderungen und Vorgaben, sowie 
die angespannte Personalsituation bzw. der Fachkräftemangel stel-
len jedoch kleinere, regionale Energieversorger wie unser Stadtwerk 
generell vor enorme Herausforderungen. Die Tatsache, dass wir ab 
dem 01.08.2024 vorrübergehend keinen Mitarbeiter mehr mit ent-
sprechend notwendiger Meister-Quali�kation im Team haben, hat uns 
zum kurzfristigen Handeln gezwungen. Ich bin sehr froh, dass wir 

Straßensperrung Dettelbach Bahnhof
vom 19.08. bis 09.09.2024
Auf Grund der Bauarbeiten für den neuen Radweg zwischen Dettel-
bach Bahnhof und Effeldorf, ist im Zeitraum vom 19.08.2024 bis 
09.09.2024 zwischen den Hausnummern 8 und 24 in Dettelbach 
Bahnhof eine Straßensperrung notwendig. Eine Umleitung erfolgt 
über Bibergau.

Die DB Stadtverkehr GmbH informiert darüber, dass Anschlüsse gege-
benenfalls nicht gehalten werden können. Die Busse der Linie 8108 
drehen in Effeldorf an der Haltestelle und fahren über Bibergau nach 
Dettelbach Bahnhof, von dort aus folgen sie wieder dem Linienver-
lauf. Dasselbe gilt für die Gegenrichtung.
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Obstertrag an den Kreisstraßen des
Landkreises Kitzingen
Durch die P�anzung von heimischen Obstbäumen entlang der Kreis-
straßen trägt das Landratsamt Kitzingen seit Jahrzehnten zum Erhalt 
und zur Bewahrung des ortstypischen Landschaftsbildes bei.

Meist handelt es sich bei den Obstgehölzen um Äpfel- und Birnen-
bäume. Dem Landratsamt Kitzingen ist es dabei wichtig, dass der 
Ertrag dieser Bäume auch sinnvoll genutzt wird.

Deshalb wird den privaten Obstverwertern in den Landkreisgemein-
den angeboten, die Früchte dieser Bäume unentgeltlich zu ernten.

Haben Sie Bedarf und Interesse?

Dann wenden Sie sich direkt an Herrn Volkamer im Landratsamt Kit-
zingen: Tel. 09324 / 928-4213

August- und September-Termine 2024 aus dem Pro-
gramm der Umweltstation Kitzinger Land

05.09.2024 17:00-
18:30h

Was passiert mit unserem Abfall? - 
Besichtigung Kompostwerk Klosterforst
Wo: Kompostwerk Klosterforst
Zielgruppe: Erwachsene und Kinder 
mit Begleitperson
Anmeldung: bis Montag, 02.09.2024, 
unter info-umweltstation@kitzingen.
de oder 09321 928-1109 
kostenlos
Sonstige Hinweise: Auf wetterfes-
te Kleidung und festes Schuhwerk 
achten.

mit der LKW einen Partner und Dienstleister gefunden haben, der 
uns in der technischen Betriebsführung absichert und unterstützt. 
Unsere Stromkunden müssen keine Nachteile oder Einschränkungen 
befürchten – im Gegenteil. Im Team sind wir sogar noch breiter auf-
gestellt, das Stadtwerk Dettelbach bleibt erhalten!“ so Bielek. 

Die LKW Kitzingen ist für Dettelbacherinnen und Dettelbacher kein 
neuer Partner. In der Wärmeversorgung ist die Kitzinger Gesellschaft 
bereits seit 30 Jahren zuverlässiger Gasnetzbetreiber. Marek Zelezny, 
Geschäftsführer der LKW, sieht auch für sein Unternehmen Vorteile 
in der Kooperation: „Eine vertrauensvolle Partnerschaft auf lokaler 
Ebene stärkt die weitere Zusammenarbeit. So können die zukünf-
tigen Herausforderungen zum Erreichen der Klimaziele gemeinsam 
gestemmt werden. 

Für die Kunden bleiben die Stadtwerke Dettelbach der direkte An-
sprechpartner. Technische Dienstleistungen im Bereich Strom werden 
- wie gewohnt – vor Ort nun vom Fachpersonal der LKW ausgeführt. 
Die Wasserversorgung der Stadtwerke Dettelbach ist nicht Bestand-
teil des Kooperationsvertrages.

Wichtig: Ab dem 01.08.2024 gilt bei den Stadtwerken Dettelbach 
eine neue Notfall- und Bereitschaftsnummer für die Bereiche Wasser 
und Strom: 09324 - 30 4567

Bild: Silke Burkard

Auf dem Bild von links: Bürgermeister Matthias Bielek, Marek Zelezny, 
Geschäftsführer der LKW

Andere Behörden und Einrichtungen

19.09.2024 19:30 - 
ca.21:00h

Zwischen Tag und Nacht – Ein sinn-
licher Waldspaziergang
Wo: Mainbernheimer Waldparkplatz 
an der Michelfelder Str. (Waldumbau-
lehrpfad)
Zielgruppe: Erwachsene
Anmeldung: bis Montag, 16.09.2024, 
unter info-umweltstation@kitzingen.
de oder 09321 928-1109
kostenlos
Sonstige Hinweise: Bitte festes 
Schuhwerk tragen; �ndet bei Regen 
nicht statt.

25.09.2024 18:00 
–19:30h

Was passiert mit unserem Abfall? - 
Besichtigung Wertstoffhof Kitzingen
Wo: Wertstoffhof Kitzingen, conneKT 
40, 97318 Kitzingen
Zielgruppe: Erwachsene und Kinder 
mit Begleitperson
Anmeldung: bis Sonntag, 22.09.2024, 
unter info-umweltstation@kitzingen.
de oder 09321 928-1109
kostenlos
Sonstige Hinweise: Auf wetterfeste 
Kleidung und festes Schuhwerk achten.

27.09.2024 10:00 
–15:00h

Dürren und Über�utungen oder doch 
angepasste Landbewirtschaftung?
Workshop
Wo: Treffpunkt im Gemeindehaus 
Castell, Bergstr. 2
Zielgruppe: Landwirtinnen und Land-
wirte; Besitzerinnen und Besitzer; 
Nutzerinnen und Nutzer von Flächen; 
Produzentinnen und Produzenten von 
Nahrungsmitteln
kostenlos
Anmeldung: bis Donnerstag, 
21.09.2024, unter info-umweltstati-
on@kitzingen.de oder 09321 928-1109

28.09.2024 14:00–
17:00h

Mit Leitungswasser die Welt 
retten? Das Lebensmittel Nr. 1 und 
seine Bedeutung für den Klimaschutz
Interaktiver Workshop
Wo: Umweltstation Kitzinger Land, 
Untere Maingasse 4, 97342 Marktsteft
Zielgruppe: Erwachsene
Anmeldung: bis Dienstag, 
24.09.2024, unter info-umwelt-
station@kitzingen.de oder 09321 
928-1109
kostenlos
Sonstige Hinweise: Auf wetterfeste 
Kleidung und festes Schuhwerk achten.
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Gerhard Winterstein feiert in Schernau
seinen 100. Geburtstag

Mit seinen 100 Jahren ist Herr Winterstein noch recht �t. Treppen-
steigen kann er z.B. täglich noch sehr gut ohne Hilfestellung. Auch 
legt er großen Wert auf sein Erscheinungsbild, besonders bei seinen 
Besuchen in der Tagesp�ege. Mit großem Interesse liest er täglich 
seine Zeitung und erfreut sich an Tierdokumentationen, die er im 
Fernsehen verfolgen kann. Große Freude bereiten ihm die Besuche 
seiner Familie und wenn es gutes fränkisches Essen nach Rezepten 
seiner verstorbenen Frau gibt.

Der gebürtige Schernauer wuchs auf einem Bauernhof mit acht Ge-
schwistern auf. Nach dem Besuch der örtlichen Volksschule schloss er 
1942 eine kaufmännische Ausbildung bei der „Baywa“ Dettelbach ab. 
Dort blieb er bis zu seinem Ruhestand 1986 festangestellt.

Im Oktober 1942 wurde Gerhard Winterstein in Nürnberg als Funker 
in den Militärdienst einberufen. Ab Dezember war er im polnischen 
Tebica in der Sturmgeschützabteilung und wurde im Februar 1943 
nach Russland versetzt. Nach einer schweren Verwundung im Au-
gust 1943 im Raum Charkow war er bis Juli 1944 in verschiedenen 
Lazaretten untergebracht und war ab August 1944 mit der Abteilung 
Panzerjäger in der Tschechoslowakei stationiert, bis er im Januar 
1945 an der Westfront eingesetzt wurde. Dort geriet er im Mai 1945 
in französische Kriegsgefangenschaft, wo er unter anderem in den 
Pyrenäen für Waldarbeiten, Straßenbau und in der Landwirtschaft 
eingesetzt wurde.

Nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft im Oktober 1948 
lernte er noch im selben Jahr Maria Schopf in Euerfeld kennen, die er 
im September 1950 heiratete. Aus der Ehe gehen drei Töchter hervor. 
Heute ist Gerhard Winterstein stolzer Opa von sechs Enkeln und Ur-
opa von zwölf Urenkeln.

Im Sportverein Schernau, den er mit ins Leben gerufen hat, enga-
gierte sich Herr Winterstein jahrelang ehrenamtlich als Schriftfüh-
rer. Auch die P�ege des Sportplatzes war seine Aufgabe.

Im Kreis seiner Familie feierte Gerhard Winterstein seinen 100. Ge-
burtstag, zu dem ihm der Erste Bürgermeister Matthias Bielek, als 
Kreisrat auch im Namen von Frau Landrätin Tamara Bischof , die herz-
lichsten Glückwünsche überbrachte.

Kirchliche Nachrichten

Wochenspruch: 
Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen 
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.

Matthäus 25, 40 b
Sonntag, 25.08. 2024 – 13. Sonntag nach Trinitatis
09.00 Uhr(!) Gottesdienst mit Lektorin Tröge (Kirche Albertshofen)
________________________________________________

9.00 Uhr-Gottesdienst in Albertshofen (Kirche) live mithören 
Tel. 0821-329 10 825.
Das „Gute-Nachricht-Telefon“ pausiert bis zum 17. September. 
Bürozeiten Pfarramt Albertshofen: 
dienstags u. freitags von 8-15 Uhr. 
Herzlich grüßt Sie Pfarrer Otto Gölkel

_______________________________________________

Gottesdienste in Albertshofen (Kirche) immer live mithörbar unter 
Tel. 0821-329 10 825.
„Gute-Nachricht-Telefon“, immer dienstags mit einem neuen Bei-
trag. Tel. 09321-3 888 578.
Bürozeiten Pfarramt Albertshofen: 
dienstags u. freitags von 8-15 Uhr.

Herzlich grüßt Sie Pfarrer Otto Gölkel

Evangelische Kirchengemeinde
Albertshofen mit Mainsondheim
Kirchstraße 37, 97320 Albertshofen
Tel. 09321-31612, Pfarrer Gölkel Tel. 09321-360801
E-Mail: pfarramt.albertshofen@elkb.de 
Homepage: www.albertshofen-evangelisch.de
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Evangelische Pfarrei
Dreieinigkeit Dettelbach

Mit den Kirchengemeinden Schernau,
Neuses, Buchbrunn und Mainstockheim

Wochenspruch: „Christus spricht: Was ihr getan habt einem von die-
sen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“
Mt 25,40b

Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen

Sonntag, 25.08.

09:00 Gottesdienst Dettelbach

10:00 Kindergottesdienst Neuses

10:15 Gottesdienst Schernau

10:15 Gottesdienst Mainstockheim, Diakon Deindörfer

Aus der Kirchengemeinde Neuses: Orgelei um halb Drei

Jeden Samstag im

Sommer um 14:30

Orgelmusik in der evangelischen

St. Nicolaikirche.

Die Organisten Heinrich Stier und Angela 
Müller spielen ca. 1 Stunde Orgelwerke ver-
schiedener Komponisten. Es ist für jeden 
was dabei, ob Popularmusik fürs Gemüt, 
würdig, frei und -geistlich, harmonisch- 
seelisch bunt.

Spenden werden zum Bau der maroden Kir-
chentreppe verwendet.

Vielen Dank für die bisher eingegangenen 
Kirchgeldzahlungen. Das Kirchgeld ist 1% der Kirchensteuer und ver-
bleibt zu 100% in der eigenen Gemeinde. Das Kirchgeld kann noch 
bis Mitte September bezahlt werden.

Herzliche Grüße von Pfarrer Ulrich Vogel
und Pfarrerin Doris Bromberger
Evang.-Luth. Pfarrei Dreieinigkeit-Dettelbach Pfarrstelle 1:
Pfr. U. Vogel für Schernau, Neuses mit Dettelbach:
Schloßstraße 5, 97337 Dettelbach, Tel. 09324-735,
Homepage: www.dreieinigkeit-dettelbach-evangelisch.de,
pfarramt.dreieinigkeit-dettelbach@elkb.de

Einladung zur AWO-Herbstfahrt

Die AWO lädt vom 11. - 13. Oktober 2024 zur Herbst-
fahrt in den schönen Harz nach Wernigerode und Goslar 
ein. Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen. Im 
Preis inbegriffen: Fahrt im modernen Reisebus (Fa. Florian 
Raab), HP im 4 **** Sterne Hotel, Brockenbahnfahrt und 
Stadtführungen. 380 € p. P. im DZ (40 € EZ-Zuschlag). Wei-
tere Informationen und Anmeldung über den AWO Kreisver-
band Kitzingen unter kv-kitzingen@awo-unterfranken.de 
oder 09321-9254285.

Reisebegleitung: Margarete Herold (09332-5948657).

Herzliche Einladung!
Zum Sommerfest der Senioren Freitag 23.08.2024 um 

14:00 Uhr am Sportgelände des 1. FC Euerfeld.

Für Kaffee, Kuchen, leckeres vom Grill, selbstgemachte 
Salate und Unterhaltung ist gesorgt.

Wir freuen uns sehr auf Euch!
Das Seniorenteam Euerfeld

Bei allen, die mich zu

meinem

100. Geburtstag,

am 23. Juli 2024,

in so herzlicher und

zahlreicher Weise

mit Glückwünschen

und Aufmerksamkeiten 

bedacht haben,

möchte ich mich auf 

diesem Wege

ganz herzlich bedanken.

Ich habe mich darüber 

sehr gefreut.

Gerhard Winterstein, 

Schernau

 27.05.1964 † 29.05.2024

Peter Deininger

Familienanzeigen

Vereine
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Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des KHK Dettelbach!

Wir möchten den Skulpturenpark an der Mainlände 
noch attraktiver gestalten. Um unsere Ideen, um recht-
liche Rahmenbedingungen und mögliche Förderungen zu 
beraten, treffen wir uns am Montag, 2. September,
18:00 Uhr im Café Kehl, Eichgasse
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Die Vorstandschaft

Wein-, Obst- und Gartenbauverein Dettelbach e.V.
Der WOG lädt alle Winzer zu einem Herbstgespräch 
mit den Weinbaufachberatern Herrn Kraus und Herrn 
Schwarz vom Bezirk Unterfranken ein.

Treffpunkt ist in der Winzerstube Hermann Göb am 
03. Sep.2024 um 17.00 Uhr.
Die Vorstandschaft
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Sport-Club Dettelbach 1919 e. V.
Einladung zur Mitgliederversammlung
am Montag, den 09. September 2024 um 19.19 Uhr im Sportheim

Tagesordnung

 • Begrüßung und Totengedenken
 • Feststellung der Tagesordnung
 • Berichte des Vorstandes
 • Bericht der Kassenprüfer
 • Entlastung der Vorstandschaft
 • Berichte der Abteilungen
 • Anregungen und Wünsche

Alle Ehrenvorstände, Ehrenmitglieder und Mitglieder
sind herzlich eingeladen.

Wir freuen uns auf Eure zahlreiche Teilnahme!

Der Vorstand

Kirchweih - Flohmarkt 
24. und 25.08.24 ab 14.00

Dettelbach Erbsengasse
Gegenüber Gasthaus Engel

Anzeigen

Wir machen Urlaub

vom 26.08.2024 bis 06.09.2024

Unsere Vertretung übernimmt: Dr. Schlagbauer

Wenzelstr. 3, 97084 Würzburg,

Tel: 0931/65855

Zahnarztpraxis Dres. Krombholz

Weingartenstr. 8 • 97337 Dettelbach • Tel. 0 93 24/901 11
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Informationen der Rudolf-von-Scherenberg-Grund-
schule Dettelbach zum Schuljahresbeginn 2024/25
Erster Schultag ist der Dienstag, 10. September 2024.

Der Unterricht beginnt für die Schülerinnen und Schüler der 2. - 4. 
Jahrgangsstufe um 08.00 Uhr und endet um 11.15 Uhr. Alle Kinder 
treffen sich im unteren Eingangsbereich und werden von ihrer 
Klassenlehrerin abgeholt.

Unsere Erstklässler begrüßen wir am ersten Schultag gemeinsam 
mit ihren Eltern um 9.00 Uhr im Theaterhof. Dort ist ein Torbogen 
aufgestellt, wo Sie gerne ein Foto Ihres Kindes machen können. 
Um 10.30 Uhr können die Eltern ihr Erstklasskind wieder in Emp-
fang nehmen.

Für die Schulbusse gelten folgende Abfahrtszeiten:

Dettelbacher Stadtteile Route 1:
7.26 Uhr Schernau
7.30 Uhr Euerfeld
7.35 Uhr Bibergau

Dettelbacher Stadtteile Route 2:
7.15 Uhr Dettelbach/Bahnhof
7.20 Uhr Effeldorf

Dettelbacher Stadtteile Route 3:
7.30 Uhr Neuses am Berg
7.35 Uhr Neusetz
7.38 Uhr Schnepfenbach
7.40 Uhr Brück
11.20 Uhr Rückfahrt in die Stadtteile
Am Mittwoch, 11. September 2024 haben alle Klassen von 8.00 – 
11.15 Uhr Unterricht.
Der Besuch der Mittagsbetreuung ist nach Buchung ab dem ersten 
Schultag möglich. Warmes Mittagessen wird ab der zweiten Schul-
woche nach erfolgter Buchung angeboten.
Ab Donnerstag, 12. September 2024 � ndet voraussichtlich regulä-
rer Unterricht nach Stundenplan statt.

gez. Gabriele Krieglstein, Rektorin

Rudolf-von-Scherenberg-Schule

Georg-Graber-Str. 2, 97337 Dettelbach

Tel:  09324 2534 

Fax: 09324 903489

7724.GrundschuleDettelbach@schule.bayern.de

www.gs-dettelbach.de

Thomas Schuster 

„Blacky“ 

Herzlichen Dank allen, 

die unserem Bruder 

im Leben Ihre Zuneigung und Freundschaft 

schenkten, ihm im Tode gedachten 

und uns in stiller Verbundenheit 

Ihre Anteilnahme erwiesen. 

 

Michaela Nagel und 

Barbara Walther mit Familien 

Juni 2024 

Wohner & Pfeiffer Immobilien

Dr.-Maria-Probst-Straße 1
97082 Würzburg
0931  99 17 40 50
info@wohner-pfeiffer.de
wohner-pfeiffer.de

Wohner & Pfeiffer Immobilien

s e i t  1 9 9 3
  Verkauf

  Vermietung

  Wertermittlung

  Mediation 
(Erbengemeinschaft)

Lager Unterstützung (m/w/d) 

in Voll- und Teilzeit gesucht!

Aufgaben: Kommissionieren, Vorbereitung der 

Versandkartonagen, Verpacken von Waren.

Macht es Ihnen Spaß, in einem netten Team zu arbeiten? 

Dann freuen wir uns, von Ihnen zu hören! 

bewerbung@gecco.de   |  09324 - 9817-50

GECCO GmbH ist Service-Dienstleister für Online-Shops 

Gewerbering-Süd 2 | 97359 Schwarzach a. Main

GECCO


